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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.1994

Index

EStG

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1 Z9

EStG 1972 §20 Abs1 Z2

EStG 1972 §4 Abs4

Rechtssatz

Ausführungen betre5end die Nichtanerkennung von Reisekosten als Betriebsausgaben (hier: Kosten für den Besuch

einer Tagung mit Vertretern einer ausländischen Standesvertretung sowie Kosten eines Städte;uges, welcher einem

Dienstnehmer des Abgabenp;ichtigen anläßlich eines Jubiläums zugewendet worden war und an welchem auch der

Abgabenpflichtige mit seiner Ehegattin teilnahm).

Schlagworte

Arbeitszimmer Kraftfahrzeugkosten (Privatanteil) Verfahrensgrundsätze außerhalb des Anwendungsbereiches des AVG
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